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Studienordnung für den Studiengang ErziehungswiStudienordnung für den Studiengang ErziehungswiStudienordnung für den Studiengang ErziehungswiStudienordnung für den Studiengang Erziehungswissss----
senschaft mit dem Abschluss Diplom der Fakultätsenschaft mit dem Abschluss Diplom der Fakultätsenschaft mit dem Abschluss Diplom der Fakultätsenschaft mit dem Abschluss Diplom der Fakultät
für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeldfür Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeldfür Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeldfür Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld
vom 15. August 2008vom 15. August 2008vom 15. August 2008vom 15. August 2008

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des §  58 Abs. 3 des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31.
Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) geändert durch
Gesetz vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 217) hat
die Fakultät für Erziehungswissenschaft die folgende
Studienordnung erlassen:
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I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

§ 1§ 1§ 1§ 1
Geltungsbereich, ZugangsvoraussetzungenGeltungsbereich, ZugangsvoraussetzungenGeltungsbereich, ZugangsvoraussetzungenGeltungsbereich, Zugangsvoraussetzungen

(1) Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage
der Prüfungsordnung für den Studiengang Erzie-
hungswissenschaft mit dem Abschluss Diplom an
der Universität Bielefeld vom 15. August 2008 (Ver-
kündungsblatt der Universität Bielefeld –Amtliche
Bekanntmachungen – Jg. 37 Nr. 13 S. 175) das
Studium für diesen Studiengang einschließlich eines
Praktikums im Grundstudium und eines Integrierten
Praxissemesters im Hauptstudium.

(2) Zugangsvoraussetzung für das Studium ist der
Besitz eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschul-
reife, einer einschlägigen fachgebundenen Hoch-
schulreife oder eines durch Rechtsvorschrift oder
von einer zuständigen staatlichen Stelle als gleich-
wertig anerkannten Zeugnisses, ebenso die bestan-
dene Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 11 HG.

§ 2§ 2§ 2§ 2
StudienbeginnStudienbeginnStudienbeginnStudienbeginn

Das Studium kann sowohl in einem Sommer- als
auch in einem Wintersemester aufgenommen wer-
den.

§ 3§ 3§ 3§ 3
Wünschenswerte SprachkenntnisseWünschenswerte SprachkenntnisseWünschenswerte SprachkenntnisseWünschenswerte Sprachkenntnisse

Die Fähigkeit zur sinnverstehenden Lektüre engli-
scher wissenschaftlicher Texte ist erwünscht.

§ 4§ 4§ 4§ 4
StudienberatungStudienberatungStudienberatungStudienberatung

(1) Zur ständigen Studienberatung stehen Lehrende
der Fakultät und die Studienberatung der Fachschaft
Erziehungswissenschaft zur Verfügung. Daneben
kann die zentrale Studienberatung der Universität in
Anspruch genommen werden.

(2) Die Inanspruchnahme der Studienberatung wird
vor allem in folgenden Fällen empfohlen:

-- bei Studienbeginn
-- bei der Planung und Organisation des Studi-

ums
-- vor Wahlentscheidungen im Studiengang
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-- bei Schwierigkeiten im Studium
-- vor und nach Unterbrechung des Studiums
-- vor einem beabsichtigten Abbruch des Studi-

ums.

II. Ziele, Gliederung und Umfang des StudII. Ziele, Gliederung und Umfang des StudII. Ziele, Gliederung und Umfang des StudII. Ziele, Gliederung und Umfang des Studiiiiumsumsumsums

§ 5§ 5§ 5§ 5
Ziele des StudiumsZiele des StudiumsZiele des StudiumsZiele des Studiums

(1) Der Studiengang bereitet unter Beachtung der
allgemeinen Studienziele des § 58 HG auf eine qua-
lifizierte Berufstätigkeit vor, in dem er die für eine
Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen
erforderlichen wissenschaftlichen und praktischen
Kompetenzen vermittelt.

(2) Der Studiengang ist im Sinne einer exemplari-
schen Spezialisierung nach Studienrichtungen und
Wahlpflichtfächern differenziert, ohne dass dabei
der Gesamtzusammenhang pädagogischer Entwick-
lungen und Aktivitäten aus dem Blick gerät.

(3) Studienrichtungen (Schulpädagogik; Soziale
Arbeit; Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung;
Berufliche Bildung; Freizeitpädagogik, Kulturarbeit
und Tourismuswissenschaft; Interkulturelle Bildung/
Migrationspädagogik und Kulturarbeit) ermöglichen
eine Vertiefung der Problemstellungen, Theorien,
Verfahren und Methoden schulischer und außer-
schulischer Erziehung. Wahlpflichtfächer (Interkul-
turelle Erziehung und Bildungsarbeit im Nord-Süd-
Konflikt; Bildungsplanung und Bildungsökonomie;
Pädagogische Diagnose und Beratung; Forschungs-
methoden der Erziehungswissenschaft; Medienpä-
dagogik; Informatik im Bildungs- und Sozialwesen)
eröffnen einerseits weitere Tätigkeitsfelder und
vermitteln andererseits generelle tätigkeitsüber-
greifende funktions- und handlungs-bezogene
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden für die be-
rufliche Praxis.

(4) Das Studium wird durch eine Auseinanderset-
zung mit soziologischen und/oder psychologischen
Theorien und Methoden ergänzt.

§ 6§ 6§ 6§ 6
StudienabschnitteStudienabschnitteStudienabschnitteStudienabschnitte

Der Diplomstudiengang teilt sich in Grundstudium
und Hauptstudium. Im Grundstudium stehen wis-
senschaftlich einführende und grundlegende Veran-
staltungen im Vordergrund, während im Hauptstu-
dium vertiefende und spezialisierende Veranstaltun-
gen einen höheren Stellenwert erhalten. Das Grund-
studium wird durch das Vordiplom abgeschlossen.
Das Hauptstudium ist auch durch die intensive Aus-
einandersetzung sowohl mit einer Studienrichtung
als auch mit einem Wahlpflichtfach gekennzeichnet.

§ 7§ 7§ 7§ 7
Fachliche Gliederung des Studiums (StudienelFachliche Gliederung des Studiums (StudienelFachliche Gliederung des Studiums (StudienelFachliche Gliederung des Studiums (Studieneleeee----

mente)mente)mente)mente)

(1) Das Grundstudium gliedert sich in folgende
Studienelemente:

-- Studieneingangsphase/Einführungsveranstal-

tung
-- Erziehungswissenschaft

-- Forschungsmethoden der Erziehungswissen-
schaft

-- Studienrichtung (Schulpädagogik; Soziale Ar-
beit; Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbil-
dung; Berufliche Bildung; Freizeitpädagogik,
Kulturarbeit und Tourismuswissenschaft; In-
terkulturelle Bildung/ Migrationspädagogik
und Kulturarbeit)

-- Nebenfach (Soziologie, Psychologie)
-- Lehrveranstaltung zum Praktikum.

Nach Wahl der Studierenden kann ein Zusatzfach
hinzukommen.

(2) Das Hauptstudium gliedert sich in folgende Stu-
dienelemente:

-- Erziehungswissenschaft
-- Studienrichtung (Schulpädagogik; Soziale

Arbeit; Jugend-, Erwachsenen- und Weiter-
bildung; Berufliche Bildung; Freizeitpädago-
gik, Kulturarbeit und Tourismuswissenschaft;
Interkulturelle Bildung/ Migrationspädagogik
und Kulturarbeit)

-- Wahlpflichtfach (Interkulturelle Erziehung
und Bildungsarbeit im Nord-Süd-Konflikt;
Bildungsplanung und Bildungsökonomie; Pä-
dagogische Diagnose und Beratung; For-
schungsmethoden der Erziehungswissen-
schaft; Medienpädagogik; Informatik im Bil-
dungs- und Sozialwesen)

-- Nebenfach (Soziologie, Psychologie)
-- Lehrveranstaltung zum integrierten Praxisse-

mester
-- Diplomarbeit.

Nach Wahl der Studierenden kann ein Zusatzfach
hinzukommen.

§ 8§ 8§ 8§ 8
Umfang und Aufteilung des StudiumsUmfang und Aufteilung des StudiumsUmfang und Aufteilung des StudiumsUmfang und Aufteilung des Studiums

(1) Im Rahmen der Regelstudienzeit von 10 Semes-
tern beträgt das Studienvolumen einschließlich des
fachlich begleiteten Praktikums im Grundstudium
und des durch eine Lehrveranstaltung in das Haupt-
studium integrierten Praxissemesters 142 Semes-
terwochenstunden (SWS). Davon entfallen 126 SWS
auf Pflicht- bzw. Wahlpflichtveranstaltungen und 16
SWS auf Veranstaltungen freier Wahl, auch aus
anderen Studiengängen.

(2) Die 70 SWS im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahl-
bereich des viersemestrigen Grundstudiums teilen
sich anteilmäßig wie folgt auf:

-- Studieneingangsphase  8
SWS

-- Erziehungswissenschaft 16
SWS

-- Studienrichtungen 12
SWS

-- Forschungsmethoden  8
SWS

-- Nebenfach (Soziologie oder Psychologie) 12
SWS

-- Lehrveranstaltung zum Praktikum  2
SWS
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-- Schwerpunktmäßige Vertiefung eines
Studienelementes  4
SWS

-- Wahlbereich  8
SWS

Es wird empfohlen, diese Studienanteile mög-
lichst gleichmäßig über die vier Semester zu
verteilen (vgl. den Studienplan im Anhang).

(3) Die in der Diplom-Vorprüfung vorgesehene
schriftliche Vordiplom-Hausarbeit in Erziehungswis-
senschaft soll am Ende des dritten Semesters abge-
geben werden, die beiden mündlichen Prüfungen
(Erziehungswissenschaft

und Nebenfach) sollen am Ende des vierten Semes-
ters abgelegt werden (§ 13 der Prüfungsordnung).

(4) Die 72 SWS im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahl-
bereich des fünfsemestrigen Hauptstudiums teilen
sich anteilmäßig wie folgt auf:

-- Erziehungswissenschaft 14
SWS

-- Studienrichtung 16
SWS

-- Wahlpflichtfach 16
SWS

-- Nebenfach (Soziologie oder Psychologie) 10
SWS

-- Lehrveranstaltung zum integrierten
Praxissemester   2
SWS

-- Schwerpunktmäßige Vertiefung eines
Studienelementes    6
SWS

-- Wahlbereich    8
SWS

Es wird empfohlen, diese Studienanteile möglichst
so über die fünf Semester zu verteilen, dass ausrei-
chend Vorbereitungszeit für die studienbegleiten-
den Fachprüfungen und die Diplomarbeit bleibt
(vgl. den Studienplan im Anhang).

(5) Die in der Diplomprüfung vorgesehenen Fach-
prüfungen (§ 20 der Prüfungsordnung) sollen zu
folgenden Zeitpunkten abgelegt werden:

-- Erste mündliche Prüfung im achten Semester,
-- Klausurarbeit: neuntes Semester, spätestens

im neunten Semester auch Beginn der Dip-
lomarbeit,

-- zweite und dritte mündliche Prüfung im
zehnten Semester.

(6) Die Wahl der Studienrichtung muss mit Eintritt
in das Hauptstudium feststehen. Während des
Grundstudiums soll noch keine Festlegung auf eine
bestimmte Studienrichtung erfolgen. Vielmehr soll-
ten sich die Studierenden in der Regel mit zwei
verschiedenen Studienrichtungen beschäftigen.

(7) Die Entscheidung für das Wahlpflichtfach erfolgt
ebenfalls mit Eintritt in das Hauptstudium. Gegen
Ende des Grundstudiums sollen die Studierenden
sich durch den wahlweisen Besuch einzelner Veran-
staltungen einen Überblick über die an der Fakultät
für Erziehungswissenschaft angebotenen Wahl-
pflichtfächer verschaffen.

(8) Die Entscheidung für eines der Nebenfächer
Soziologie oder Psychologie im Grundstudium bin-
det nicht für das Hauptstudium. Es kann vielmehr
erneut zwischen den beiden Fächern gewählt wer-
den.

(9) Es wird empfohlen, die 16 SWS des Wahlbe-
reichs für ein Zusatzfach zu verwenden.

III. Vermittlungsformen, LeistungsnachweiseIII. Vermittlungsformen, LeistungsnachweiseIII. Vermittlungsformen, LeistungsnachweiseIII. Vermittlungsformen, Leistungsnachweise

§ 9§ 9§ 9§ 9
VermittlungsformenVermittlungsformenVermittlungsformenVermittlungsformen

(1) Die vorherrschende Vermittlungsform dieses
Studiengangs sind Seminare und Kleingruppen, die
durch Lehrende geleitet werden. Daneben werden
Überblicksveranstaltungen und praktische Übungen
angeboten.
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(3) Für die Einrichtung von Studiengruppen gilt das
folgende Verfahren:
Die Studierenden legen den Lehrenden ihrer Wahl
das Konzept der Studiengruppe vor. Die Lehrenden
prüfen, ob das Konzept den wissenschaftlichen
Ansprüchen an eine Lehrveranstaltung genügt. Ist
dies der Fall, wird die Studiengruppe der Dekanin
oder dem Dekan der Fakultät für Erziehungswissen-
schaft angezeigt und als Teil des Studienangebotes
der Fakultät angekündigt. Die Ankündigung enthält
das Thema der Studiengruppe sowie die Namen der
vorbereitenden Studierenden und den der verant-
wortlichen Lehrenden. Die Lehrenden überzeugen
sich davon, dass Durchführung und Ergebnis der
Studiengruppe den wissenschaftlichen Ansprüchen
an Lehrveranstaltungen der Fakultät entsprechen
und teilen dies der Dekanin oder dem Dekan mit.

§ 10§ 10§ 10§ 10
Erbringungsformen und VergabeverfahrenErbringungsformen und VergabeverfahrenErbringungsformen und VergabeverfahrenErbringungsformen und Vergabeverfahren

von Leistungsnachweisen; Studiennachweisevon Leistungsnachweisen; Studiennachweisevon Leistungsnachweisen; Studiennachweisevon Leistungsnachweisen; Studiennachweise

(1) Ein Leistungsnachweis wird nach Maßgabe des §
11 Abs. 2 und Abs. 6 durch jeweils eine der fol-
genden Formen erbracht:
-- ein Referat von mindestens 20 Minuten

Dauer einschließlich einer schriftlichen Aus-
arbeitung von ca. 8 Seiten,

-- eine schriftliche Arbeit (Hausarbeit) im Um-
fang von ca. 15 Seiten,

-- ein Praktikumsbericht (zum Praktikum im
Grundstudium und zum integrierten Praxis-
semester)

-- ein Kolloquium von etwa 20 Minuten Dauer
-- eine Arbeit unter Aufsicht von 2 Stunden

Dauer
-- die ausführliche Protokollierung einer Sitzung
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der Lehrveranstaltung
-- die wissenschaftliche Darstellung von Thesen

und deren Verteidigung.
Lehrende und Studierende einigen sich zu Beginn
einer Veranstaltung auf die Formen für das Erbrin-
gen eines Leistungsnachweises aus diesem Katalog.

(2) Bei schriftlichen Leistungen ist eine Versicherung
der Studierenden beizufügen, dass sie die Arbeit –
bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekenn-
zeichneten Anteil an der Arbeit – selbstständig ver-
fasst haben und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden sowie Zi-
tate kenntlich gemacht sind. Darüber hinaus ist die
schriftliche Leistung in elektronischer Form vorzu-
halten, um eine Überprüfung der eigenen Urheber-
schaft der Arbeit der Studierenden zu ermöglichen.
Es kann verlangt werden, die Arbeit in elektroni-
scher Form einzureichen. Die Studierenden sind
darauf hinzuweisen, dass die elektronische Version
anonymisiert abgegeben werden kann.

(3) Ein Leistungsnachweis kann aufgrund einer indi-
viduellen oder einer Gruppenleistung erbracht wer-
den. Im Falle einer Gruppenleistung müssen die
individuellen Leistungen abgrenzbar sein.

(4) Leistungen, die einem Leistungsnachweis
zugrunde liegen, werden durch die Lehrenden be-
urteilt und mit "bestanden" oder "nicht bestanden"
bewertet. Die Bewertung "bestanden" kann davon
abhängig gemacht werden, dass Auflagen zur Revi-
sion oder Ergänzung erfüllt werden. Die Bewertung
der Leistungsnachweise „bestanden“, „nicht bestan-
den“ ist den Studierenden nach spätestens sechs
Wochen mitzuteilen. Studierenden, welche die für
den Erwerb eines Leistungsnachweises erforderliche
Leistung nicht erbracht haben, wird von der oder
dem Lehrenden Gelegenheit gegeben, noch im
gleichen Semester die für den Erwerb erforderliche
Leistung einmalig nachzuholen. Der Leistungsnach-
weis enthält den Vermerk, dass die Veranstaltung
mit Erfolg besucht wurde, und kennzeichnet die Lei-
stung. Leistungsnachweise werden nicht benotet.
Ausnahmen werden auf Antrag bei Studienorts-
wechsel gemacht.

(5) Leistungsnachweise können gemäß Einschrän-
kung in § 11 Abs. 2 und Abs. 6 auch im Rahmen
von Studiengruppen erbracht werden. Die Verant-
wortung für die Vergabe der Leistungsnachweise
liegt bei den jeweils für eine Studiengruppe verant-
wortlichen Lehrenden. Im übrigen gelten Absatz 1,
2 und 3 entsprechend.

(6) Sonstige Studiennachweise (wie die Bescheini-
gung über die Teilnahme an der Studieneingangs-
phase/ Einführungsveranstaltung) dürfen nicht an
Leistungen oder Erfolg gebunden sein.

§ 11§ 11§ 11§ 11
ZulassungsvoraussetzungenZulassungsvoraussetzungenZulassungsvoraussetzungenZulassungsvoraussetzungen

für die Diplom-Vorprüfung und die Diplofür die Diplom-Vorprüfung und die Diplofür die Diplom-Vorprüfung und die Diplofür die Diplom-Vorprüfung und die Diplommmmprüfungprüfungprüfungprüfung

(1) Für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung müs-
sen vier Leistungsnachweise im Hauptfach Erzie-

hungswissenschaft und einer im Nebenfach aus
Veranstaltungen des Grundstudiums erworben wer-
den. Die Leistungsnachweise im Hauptfach Erzie-
hungswissenschaft sind im einzelnen den folgenden
Studienelementen zuzuordnen:

-- Erziehungswissenschaft (§ 15),
-- erziehungswissenschaftliche Forschungsme-

thoden im Grundstudium (§ 16),
-- eine Studienrichtung (wahlweise § 17 - §

21),
-- Lehrveranstaltung zum Praktikum (§ 33)

Der Leistungsnachweis im Nebenfach ist aus dem
für die Diplom-Vorprüfung gewählten Fach (Psy-
chologie oder Soziologie) zu erbringen. Außerdem
ist

-- ein Nachweis über die Teilnahme an der Stu-
dieneingangsphase/Einführungsveranstaltung
vorzulegen.

(2) Höchstens zwei der Leistungsnachweise dürfen
aufgrund eines Kolloquiums erbracht werden. Einer
der Leistungsnachweise kann in einer Studiengruppe
erworben sein.

(3) Einzelne Leistungsnachweise können auch bis
zur Meldung zur jeweiligen Fachprüfung nachge-
reicht werden. In diesem Fall erfolgt die Zulassung
unter Vorbehalt. Hierbei muss dem Prüfungsamt

-- bei Meldung zur Hausarbeit bzw. zur mündli-
chen Prüfung in Erziehungswissenschaft der
Leistungsnachweis in Erziehungswissenschaft
vorliegen und

-- bei Meldung zur mündlichen Prüfung im Ne-
benfach derjenige des gewählten Nebenfa-
ches.

Die übrigen Leistungsnachweise und der Teilnah-
menachweis aus der Einführungsveranstaltung sind
spätestens bei der Meldung zur letzten Fachprüfung
vorzulegen.

(4) Für die Zulassung zur Diplomprüfung müssen
acht Leistungsnachweise aus Veranstaltungen des
Hauptstudiums erworben werden, und zwar:

-- zwei Leistungsnachweise im Studienelement
Erziehungswissenschaft,

-- zwei Leistungsnachweise in der gewählten
Studienrichtung,

-- zwei Leistungsnachweise in dem gewählten
Wahlpflichtfach,

-- ein Leistungsnachweis in der begleitenden
Lehrveranstaltung zum Praxissemester und

-- ein Leistungsnachweis in dem für die Dip-
lomprüfung gewählten Fach Psychologie o-
der Soziologie.

(5) Einzelne Leistungsnachweise können auch bis
zur Meldung zur jeweiligen Fachprüfung nachge-
reicht werden. In diesem Fall erfolgt die Zulassung
unter Vorbehalt. Hierbei müssen dem Prüfungsamt

-- bei Meldung zur Fachprüfung im Nebenfach
der Leistungsnachweis im Nebenfach,

-- bei Meldung zur Fachprüfung im Wahl-
pflichtfach die beiden Leistungsnachweise
aus dem Wahlpflichtfach,

-- bei Meldung zur Fachprüfung in Erziehungs-
wissenschaft die beiden Leistungsnachweise
in Erziehungswissenschaft und
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-- bei Meldung zur Fachprüfung in der Stu-
dienrichtung die beiden Leistungsnachweise
aus der Studienrichtung

vorliegen. Der Leistungsnachweis aus der begleiten-
den Veranstaltung zum Praxissemester ist bei der
Meldung zur letzten Fachprüfung vorzulegen.

(6) In jedem der in Absatz 4 genannten Studienele-
mente muss mindestens ein Leistungsnachweis
durch eine schriftliche Leistung erbracht worden
sein. In den Studienelementen Erzie-
hungswissenschaft, Studienrichtung und Wahl-
pflichtfach kann einer der beiden Leistungsnachwei-
se im Rahmen einer Studiengruppe erworben sein.

IV. PraxisbezugIV. PraxisbezugIV. PraxisbezugIV. Praxisbezug

§ 12§ 12§ 12§ 12
Praktikum und integriertes PraxissemesterPraktikum und integriertes PraxissemesterPraktikum und integriertes PraxissemesterPraktikum und integriertes Praxissemester
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ìåÇ=poòá~äïÉëÉåë=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåK=bë=ïáêÇ=ÇìêÅÜ
ÉáåÉ=iÉÜêîÉê~åëí~äíìåÖ=îoêÄÉêÉáíÉíI=ÄÉÖäÉáíÉí=ìåÇ=~ìëJ
ÖÉïÉêíÉíK

(2) Bestandteil des Hauptstudiums ist eine berufs-
praktische Tätigkeit nach § 4 der Prüfungsordnung
von mindestens 20 Wochen Dauer (Integriertes
Praxissemester). Die berufspraktische Tätigkeit muss
einen sinnvollen Bezug zum Studium, insbesondere
zur gewählten Studienrichtung und zum gewählten
Wahlpflichtfach, haben. Während der berufsprakti-
schen Tätigkeit sollen Studierende die im bisherigen
Studium erworbenen Kenntnisse an den Erfordernis-
sen der Praxis überprüfen und die eigene Fähigkeit
erproben, Praxisprobleme zu bewältigen. Die be-
rufspraktische Tätigkeit soll auf das fünfte Studien-
semester folgen. Das Praxissemester wird durch eine
Lehrveranstaltung in das Studium integriert.

(3) Aufgabe von Praktikum und Praxissemester - ein-
schließlich der zugehörigen Lehrveranstaltungen - ist
u.a.

-- einen Einblick in Struktur, Funktion und Ar-
beitsweise von Institutionen und Organisati-
onen zu ermöglichen und Erfahrungen mit
ihnen zu sammeln;

-- die Erprobung der Bereitschaft und Fähigkeit
zu ermöglichen, Probleme, Einstellungen und
Verhaltensweisen von Betroffenen zu verste-
hen und angemessene pädagogische Hand-
lungsweisen zu entwickeln;

-- in pädagogischen Tätigkeitsfeldern Kriterien
für die spätere Berufsentscheidung zu ver-
mitteln;

-- Erfahrungen zu ermöglichen, die zu Ent-
scheidungen in einer konkreten Erziehungs-
situation befähigen;

-- die Umsetzung wissenschaftlicher Einsichten
in die Praxis zu üben und von der Praxis aus
Fragen an die Wissenschaft zu stellen;

-- die Fähigkeit zu vermitteln, die Widerstände
der Realität bei der Verwirklichung von Inno-

vationen angemessen einschätzen und ent-
sprechende Strategien entwerfen zu können.

(4) Die "Arbeitsstelle Praktikum Pädagogik" der
Fakultät für Erziehungswissenschaft sorgt durch
Vereinbarungen mit der Praxis dafür, dass eine aus-
reichende Zahl an Praktikumsplätzen sichergestellt
ist. Sie vermittelt die Praktikumsplätze an die Stu-
dierenden; sie erschließt in Zusammenarbeit aller
Beteiligten neue Tätigkeitsfelder und erprobt Orga-
nisationsformen für die wissenschaftliche Begleitung
der Praxiskontakte.

V. StudienelementeV. StudienelementeV. StudienelementeV. Studienelemente

§ 13§ 13§ 13§ 13
Allgemeine Charakterisierung der StudienelAllgemeine Charakterisierung der StudienelAllgemeine Charakterisierung der StudienelAllgemeine Charakterisierung der Studieneleeeementementementemente

Das Studium setzt sich aus verschiedenen Studien-
elementen zusammen. Studienelemente stellen
fachlich und hochschuldidaktisch zusammenhän-
gende Einheiten des Studiums dar. Die Studienele-
mente
-- Erziehungswissenschaft mit den Problemfeldern

"Unterricht und Didaktik", "Grundlegende Theo-
rien von Bildung, Erziehung und Sozialisation"
und "Institutionen und Organisationsformen des
Bildungs- und Erziehungswesens",

-- Studienrichtung,
-- Wahlpflichtfach und
-- Nebenfach
sind identisch mit den gleichnamigen Prüfungsfä-
chern. Das gilt auch für das Studienelement
-- Zusatzfach,
sofern es gewählt wird.

§ 14§ 14§ 14§ 14
StudienelementStudienelementStudienelementStudienelement

"Studieneingangsph"Studieneingangsph"Studieneingangsph"Studieneingangsphaaaase/Einführungsveranstaltung"se/Einführungsveranstaltung"se/Einführungsveranstaltung"se/Einführungsveranstaltung"

(1) Studierenden soll in der Studieneingangsphase
u.a. die Möglichkeit gegeben werden, einen Einblick
in Ziele, Theorien und Methoden der Erziehungs-
wissenschaft zu gewinnen und den universitären
Wissenschaftsbetrieb sowie pädagogische Berufe
und ihre Arbeitsbedingungen und -möglichkeiten
kennen zu lernen. Wichtige Aufgaben hierbei sind:

-- Darstellung der Ziele der Erziehungswissen-
schaft, z.B. theoretische Klärung von Lern-,
Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationspro-
zessen;

-- Darstellung des Studiengangs einschließlich
seiner historischen und interdisziplinären Zu-
sammenhänge;

-- Analyse der gesellschaftlichen Funktion der
Erziehungswissenschaft und der für das Stu-
dium maßgeblichen bildungs- und hoch-
schulpolitischen Zusammenhänge;

-- Einführung in Arbeits- und Organisations-
formen wissenschaftlichen Lernens und in
Methoden wissenschaftlicher Erkenntnisge-
winnung;

-- Reflexion der neuen Rolle als Studierende(r)
und der Studienmotivation im biographi-
schen Zusammenhang;

-- Einblick in pädagogische Berufe und Tätig-
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keitsfelder;
-- Klärung der Aufgaben von Praktika und stu-

dienbezogener Projektarbeit.

(2) Eine Einführungsveranstaltung setzt sich in der
Regel aus einem thematischen Seminar und stu-
dienbegleitenden Tutorien zusammen. Die Teilnah-
me an einer Einführungsveranstaltung ist verbindlich
und wird durch einen Teilnahmenachweis bestätigt.

(3) Vier Semesterwochenstunden einer Einführungs-
veranstaltung sind thematisch orientiert und liegen
jeweils in der Verantwortung von Lehrenden. Die
übrigen vier Semesterwochenstunden werden in der
Regel als studienbegleitende Tutorien angeboten.

(4) Die Studieneingangsphase wird von der Gruppe
der jeweils eine Einführungsveranstaltung anbieten-
den Lehrenden und der Fachschaft geplant und
durchgeführt. Empfohlen wird auch die Teilnahme
an Einführungstagen der Fachschaft vor Beginn des
ersten Semesters.

§ 15§ 15§ 15§ 15
Studienelement "Erziehungswissenschaft"Studienelement "Erziehungswissenschaft"Studienelement "Erziehungswissenschaft"Studienelement "Erziehungswissenschaft"

(1) Dieses Studienelement bildet den zentralen
theoretischen Orientierungspunkt des Studiums. Es
befasst sich mit den allgemeinen Fragen von Bildung
und Erziehung, deren Bearbeitung die Grundlage für
die übrigen Studienelemente darstellt.

(2) Das Studium der Erziehungswissenschaft gliedert
sich in drei Problemfelder. Für jedes Problemfeld
sind Beispiele für einzelne Teilgebiete bzw. Veran-
staltungen angegeben.

(3) Problemfeld: Unterricht und Didaktik
-- Didaktik und Curriculumentwicklung in

schulischen und außerschulischen Lernberei-
chen

-- Lernziele und Unterrichtsmethoden
-- Lehr- und Unterrichtsplanung; Programmpla-

nung
-- Soziale Prozesse in Lehr-

/Lernveranstaltungen
-- Theorien und Methoden der Analyse von

Lernprozessen
-- Pädagogische und außerpädagogische Ein-

flüsse auf Lernbedingungen
-- Interaktion und Intervention in Erziehung

und Unterricht.

(4) Problemfeld: Grundlegende Theorien von Bil-
dung, Erziehung und Sozialisation

-- Grundbegriffe, theoretische Konzepte und
Methoden der Erziehungswissenschaft

-- Erziehung und Sozialisation als Interaktions-
und Kommunikationsprozess

-- Probleme außerschulischer und defizitärer
Sozialisation

-- Begründung von Normen, Werten und Zielen
-- Rahmenbedingungen erzieherischer Prozesse
-- Zusammenhang von Erziehungs-, Sozialisati-

ons- und Gesellschaftstheorien
-- Theorien von Arbeit, Klasse und Geschlecht
-- Theorien der gesellschaftlichen Funktion von

Hausarbeit.

(5) Problemfeld: Institutionen und Organisations-
formen des Bildungs- und Erziehungswesens

-- Sozialgeschichte des Bildungs- und Erzie-
hungswesens

-- Struktur und Organisation des Bildungs- und
Erziehungswesens in der Bundesrepublik

-- Rechtliche Regelungen im Bildungssystem
-- Probleme der Bildungspolitik
-- Politische und ökonomische Voraussetzun-

gen des Bildungswesens und der Bildungs-
planung

-- Organisationsanalyse einzelner Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen.

§ 16§ 16§ 16§ 16
StudienelementStudienelementStudienelementStudienelement

"Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft"Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft"Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft"Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft
im Grundstudium"im Grundstudium"im Grundstudium"im Grundstudium"

(1) Zentrale Veranstaltung dieses Studienelements
ist ein integrierter Methodenkurs (IMK I und IMK
II). In diesem Kurs wird anhand einer bestimmten
pädagogischen Problemstellung beispielhaft der
Einsatz verschiedener Methoden und Verfahren der
Erkenntnisgewinnung und Realitätsanalyse de-
monstriert. Der integrierte Methodenkurs umfasst
eine Grundausbildung in Statistik. Durch den Be-
such des IMK II kann der für dieses Studienelement
vorgesehene Leistungsnachweis erworben werden.

(2) Anstelle des IMK kommen auch andere metho-
denorientierte Lehrveranstaltungen infrage, die
folgende Bereiche abdecken:
-- Bereich A:

Forschungsdesign und Datenerhebung, Text-
und  Handlungsinterpretation I: qualitative
Methoden

-- Bereich B:
Forschungsdesign und Datenerhebung II:
quantitative Methoden

-- Bereich C:
Datenanalyse und -interpretation I: qualitati-
ve Methoden

-- Bereich D:
Datenanalyse und -interpretation II: quanti-
tative Methoden. Zu qualitativen Methoden
gehören auch hermeneutische und ideolo-
giekritische Forschungsverfahren, Handlungs-
und Praxisforschung.

(3) Da die Bereiche A und B inhaltlich dem IMK I
und die Bereiche C und D dem IMK II entsprechen,
kann anstelle der Kombination von IMK I und II
auch die Kombination des IMK I mit den Bereichen
C und D bzw. der Bereiche A und B mit dem IMK II
erfolgen. Zum Besuch des IMK II wird nur zugelas-
sen, wer den Besuch des IMK I oder den Besuch
von je einer Veranstaltung aus den Bereichen A und
B nachweist.

(4) Durch den Besuch einer Veranstaltung im Be-
reich D kann ebenfalls der für dieses Studienele-
ment vorgesehene Leistungsnachweis erworben
werden. Zum Besuch einer solchen Lehrveranstal-
tung wird nur zugelassen, wer den Besuch der Ver-
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anstaltungen aus den Bereichen A bis C bzw. IMK I
und C nachweist.

(5) Veranstaltungen aus jedem der in Absatz 2 ge-
nannten Bereiche werden mindestens einmal je
Studienjahr angeboten.

§ 17§ 17§ 17§ 17
Allgemeine Charakterisierung des StudienelAllgemeine Charakterisierung des StudienelAllgemeine Charakterisierung des StudienelAllgemeine Charakterisierung des Studieneleeeementesmentesmentesmentes

"Studienrichtung""Studienrichtung""Studienrichtung""Studienrichtung"

(1) Studienaufbau und -angebot einer Studienrich-
tung orientieren sich an folgenden Prinzipien:

-- Die Studierenden sollen beispielhaft die In-
stitutions- und Organisationsformen von Er-
ziehungsprozessen in bestimmten Tätig-
keitsfeldern kennen lernen und sich mit den
beruflich-professionellen Aufgaben und
Problemen vertraut machen.

-- Die Studierenden sollen die im Tätigkeitsfeld
zu beobachtenden Bildungs- und Erzie-
hungsprozesse unter Verwendung erzie-
hungswissenschaftlicher Theorien beschrei-
ben und analysieren können. Eine starke Pra-
xisorientierung des Studiums ist deshalb ge-
boten.

-- Die Studierenden sollen die wichtigsten The-
orien, Methoden und Verfahren kennen ler-
nen, die von den im Tätigkeitsfeld Handeln-
den vertreten und eingesetzt sowie darüber
hinaus für die Analyse der anstehenden
Probleme neu entwickelt werden.

-- Die Studierenden sollen befähigt werden,
wissenschaftlich fundierte Vorschläge für eine
Weiterentwicklung und eventuelle Neukon-
zeption praxisbezogener Theorien, Methoden
und Verfahren des Tätigkeitsfeldes machen
zu können.

(2) Das Studium einer Studienrichtung soll die Mög-
lichkeit geben, geeignete Theorien und Methoden
der Erziehungswissenschaft an praktischen Projekten
zu erproben und zu reflektieren.

(3) Das Studium soll mit ausgewählten Teilbereichen
aus den Studienelementen Psychologie oder Sozio-
logie eng verzahnt sein.

§ 18§ 18§ 18§ 18
StudienrichtungStudienrichtungStudienrichtungStudienrichtung
"Schulpädagogik""Schulpädagogik""Schulpädagogik""Schulpädagogik"

(1) Die Studienrichtung gliedert sich in vier Prob-
lemfelder. Für jedes Problemfeld sind Beispiele für
einzelne Teilgebiete bzw. Veranstaltungen angege-
ben.

(2) Problemfeld: Theorie der Schule
-- Geschichte und internationaler Vergleich des

Bildungswesens
-- Geschichte der Schule (einschließlich ihrer

sozialgeschichtlichen Beziehung)
-- Gesellschaftliche Funktionen der Schule
-- Schulpolitik und Schulreform.

(3) Problemfeld: Schulorganisation und Schulmana-
gement
-- Schulorganisation, Schulverwaltung, Schul-

recht
-- Schulformen und Schulstufen
-- Reformschulen und Alternativschulen
-- Formen pädagogischer Kooperation
-- Organisatorische und didaktische Planung

des Unterrichts
-- Bildungsökonomie und Bildungsplanung,

Schulentwicklungsplanung.

(4) Problemfeld: Schul- und Unterrichtsforschung
-- Methoden und Verfahren der Schulforschung
-- Methoden und Verfahren der Unterrichtsfor-

schung
-- Schulbegleitforschung und Schulentwick-

lungsforschung
-- Schulpolitik und Politikberatung durch

Schulforscherinnen und Schulforscher.

(5) Problemfeld: Beratung von Lehrerinnen und
Lehrern, von Schülerinnen und Schülern, Beratung
von Eltern

-- Didaktische Innovationen und ihre Umset-
zung im Schulalltag

-- Institutionelle und rechtliche Voraussetzun-
gen schulischer Beurteilung und Beratung

-- Probleme der Vermittlung neuen pädagogi-
schen Wissens in die Schulpraxis

-- Schullaufbahnberatung und Berufsberatung
-- Pädagogische Diagnostik und Beratung bei

Schulschwierigkeiten
-- Elternarbeit und Arbeit mit Schülerinnen und

Schülern
-- Schulsozialisation
-- Schule und Gemeinwesen.

§ 19§ 19§ 19§ 19
Studienrichtung "Soziale Arbeit"Studienrichtung "Soziale Arbeit"Studienrichtung "Soziale Arbeit"Studienrichtung "Soziale Arbeit"

(1) Die Studienrichtung vermittelt Kompetenzen für
professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit. Im
Mittelpunkt stehen Fähigkeiten und Fertigkeiten
zur Analyse, zur praktischen Umsetzung und zur
Evaluation innovativer Erkenntnisse, Handlungs-
standards und Techniken in der Sozialen Arbeit.
Die Studienrichtung gliedert sich in drei Problem-
felder. Für jedes Problemfeld sind Beispiele für
einzelne Teilgebiete bzw. Veranstaltungen ange-
geben.

(2) Problemfeld: Grundbegriffe und theoretische
Konzepte der Sozialen Arbeit

-- Funktionsbestimmungen Sozialer Arbeit
-- Theoriegeschichte der Sozialen Arbeit
-- Gesellschaftstheorien und Soziale Arbeit
-- Theorien und Konzepte von Prävention und

Intervention in der Sozialen Arbeit
-- Professions- und Organisationstheorien der

Sozialen Arbeit
-- Dienstleistungstheoretische Grundlagen Sozi-

aler Arbeit.

(3) Problemfeld: Bezugsgrößen der Sozialen Arbeit
-- Forschungsmethoden der Sozialen Arbeit
-- Lebenswelten und Problemlagen der Adres-

satinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit
-- Organe und Träger der Sozialen Arbeit
-- Soziale Berufe
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-- Sozialräumliche Orientierungen in der Sozia-
len Arbeit

-- Sozial(arbeits)politik.

(4) Problemfeld: Handlungskompetenzen für ausge-
wählte Tätigkeitsbereiche der Sozialarbeit / Sozial-
pädagogik

-- Geschichte der Methodenentwicklung
-- Ressourcenarbeit
-- Methoden sozialer Aktivierung
-- Sozialökologische Intervention
-- Sozialadministrative Handlungskompetenzen
-- Planungs-/Implementations-/Evaluations-

kompetenzen.

§ 20§ 20§ 20§ 20
StudienrichtungStudienrichtungStudienrichtungStudienrichtung

"Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung""Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung""Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung""Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung"

(1) Diese Studienrichtung gliedert sich in vier Prob-
lemfelder. Für jedes Problemfeld sind Beispiele für
einzelne Teilgebiete bzw. Veranstaltungen angege-
ben.

(2) Problemfeld: Grundbegriffe und theoretische
Konzepte der Jugend-, Erwachsenen- und Weiter-
bildung

-- Theorien zur Lernfähigkeit der Menschen als
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

-- Ziel- und Normprobleme von Bildungspro-
zessen in diesem Bereich

-- Gesellschaftliche Bedingungen und Voraus-
setzungen von Bildungsprozessen in diesem
Bereich

-- Theorien und Konzepte der Jugend-, Erwach-
senen- und Weiterbildung

-- Geschichte der Jugend-, Erwachsenen- und
Weiterbildung

-- Kommunikations- und Interaktionsprozesse
in diesem Bereich.

(3) Problemfeld: Praxisanalysen der Jugend-, Er-
wachsenen- und Weiterbildung

-- Analyse der Handlungsfelder von Institutio-
nen und Initiativen

-- Organisation, Verwaltung und Finanzierung
aufgrund haushaltsrechtlicher Grundlagen

-- Analysen außerschulischer Bildungsinstitutio-
nen (öffentliche und freie Träger) und Initia-
tiven

-- Konzepte und Probleme der Jugendarbeit
-- Jugendbildungs- und Jugendkulturarbeit
-- Medien und Multimedia in der Jugend-, Er-

wachsenen- und Weiterbildung.

(4) Problemfeld: Didaktik und Curriculumentwick-
lung der Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung

-- Lernvoraussetzungen, Bedürfnisse, Interessen
sowie Lernverhalten Jugendlicher und Er-
wachsener

-- Curriculumtheorie der Jugend-, Erwachse-
nen- und Weiterbildung

-- Planung und Organisation von Lehr- und
Lernprozessen (z.B. Gruppenpädagogik,
Gruppendynamik, Projektarbeit, Stadtteilar-
beit)

-- Probleme der Teilnehmerorientierung und

Zielgruppenarbeit
-- spezielle Arbeits- und Angebotsformen (z.B.

szenisches Spiel, kreatives Gestalten, Stadt-
teilarbeit sowie Straßen- und Stadtteilfeste,
Museumspädagogik, Angebote der Kulturin-
stitutionen).

(5) Problemfeld: Forschungsmethoden im Bereich
von Jugend-, Erwachsenen- und Weiterbildung

-- Lebensweltanalyse von Jugendlichen und Er-
wachsenen

-- Ansätze und Ergebnisse kommunikativer So-
zialforschung, Handlungsforschung und em-
pirischer Sozialforschung in diesem Bereich.

§ 21§ 21§ 21§ 21
StudienrichtungStudienrichtungStudienrichtungStudienrichtung

"Berufliche Bildung""Berufliche Bildung""Berufliche Bildung""Berufliche Bildung"

(1) Die Studienrichtung gliedert sich in fünf Prob-
lemfelder. Für jedes Problemfeld sind Beispiele für
Teilgebiete bzw. Veranstaltungen angegeben.

(2) Problemfeld: Grundbegriffe und theoretische
Konzepte der Beruflichen Bildung

-- Begriffssysteme: Erziehung - Berufserziehung;
Bildung - Qualifikation; Ausbildung - Weiter-
bildung; Arbeit - Beruf - Wirtschaft

-- Theorien über die Erziehungs- und Bildungs-
praxis

-- Berufliche Bildung im gesellschaftlich-
historischen Kontext

-- Gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit, Be-
ruf, Qualifikation und Bildung

-- Arbeits- und Berufskonzepte
-- Bedeutungswandel von Aus- und Weiterbil-

dung
-- Berufliche Sozialisation; Erwachsenensoziali-

sation.

(3) Problemfeld: Gestaltung von beruflichen Lehr-
und Lernprozessen

-- Didaktische Konzepte und Modelle
-- Bildungsprozesse als Interaktions- und Kom-

munikationsprozesse
-- Methoden- und Medieneinsatz
-- Didaktische Gestaltung von Lehr- und Lern-

prozessen
-- Gestaltung von Arbeitsplätzen als Lernplätze
-- Lerntheoretische Grundlagen
-- Berufliche Weiterbildung als Personal- und

Organisationsentwicklungsprozesse
-- Methoden der Bildungsbedarfserhebung und

Evaluierung.
(4) Problemfeld: Organisation und Politik der Beruf-
lichen Bildung

-- Rechtliche Rahmenbedingungen
-- Modelle der beruflichen Bildung und Wei-

terbildung
-- Institutionen, Träger und Lernorte
-- Kosten, Finanzierung und Bildungscontrolling
-- Berufliche Bildung und Weiterbildung in Eu-

ropa
-- Verhältnis von Bildungs- und Beschäftigungs-

system
-- Bildungsplanung/Bildungsstatistik
-- Politische Konzeptionen der beruflichen Bil-
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dung und Weiterbildung
-- Aktuelle Entwicklungen.

(5) Problemfeld: Funktionen und Kompetenzen des
beruflichen Bildungspersonals

-- Berufs- und Praxisfelder in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung

-- Funktion, Qualifikation, Biographie
-- Wandel von Aufgaben, Rollen und Selbstver-

ständnis
-- Führung und Beratung/Supervision
-- Aus- und Weiterbildungskonzepte zur Quali-

fizierung des Bildungspersonals
-- Professionalisierung - professionelles Han-

deln.

(6) Problemfeld: Berufsbildungsforschung
-- Forschungsansätze und -methoden
-- Forschungseinrichtungen
-- Situation der Berufsbildungs- und Weiterbil-

dungsforschung
-- Forschungsergebnisse.

§ 22§ 22§ 22§ 22
StudienrichtungStudienrichtungStudienrichtungStudienrichtung

"Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Touri"Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Touri"Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Touri"Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Tourissssmuswis-muswis-muswis-muswis-
senschaft"senschaft"senschaft"senschaft"

(1) Diese Studienrichtung gliedert sich in vier Prob-
lemfelder. Für jedes Problemfeld sind Beispiele für
einzelne Teilgebiete bzw. Veranstaltungen angege-
ben.

(2) Problemfeld: Grundbegriffe, Forschungsmetho-
den und theoretische Konzepte der Freizeitpädago-
gik, Kulturarbeit und Tourismuswissenschaft

-- Freizeit, Kultur und Tourismus im Zusam-
menhang mit Ökonomie, Politik, Ökologie,
Ethik

-- Ziel und Normenprobleme von Freizeitange-
boten, Freizeitstrukturen, kulturellen und
touristischen Aktivitäten

-- Arbeit, Freizeit, Kultur, Tourismus und Ent-
fremdung

-- Geschichte von Freizeitpädagogik, Kulturar-
beit und Tourismuswissenschaft

-- Erziehungswissenschaftliche Freizeit-, Kultur-
und Tourismustheorien (Modellkonzepte,
Paradigmen)

-- Zielgruppen von Freizeitpädagogik, Kulturar-
beit und Tourismuswissenschaft

-- Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Touris-
muswissenschaft im Zusammenhang mit au-
ßerschulischen Erziehungs- und Bildungsan-
geboten

-- Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Touris-
muswissenschaft im Zusammenhang mit an-
deren Freizeit- und Kulturangeboten

-- Konzepte der Jugendarbeit/Jugendpflege, ei-
ner Pädagogik der offenen Situationen, der
sozio-kulturellen Animation, der Gäste-
betreuung, der Reisepädagogik

- Forschungsmethoden der Freizeitpädagogik,
Kulturarbeit und Tourismuswissenschaft.

(3) Problemfeld: Praxisanalysen der Freizeitpädago-
gik, Kulturarbeit und Tourismuswissenschaft

-- Freizeiteinrichtungen (Einrichtungen für Ta-
ges- und Abendfreizeit, Wochenende und
Urlaub)

-- Kulturelle Einrichtungen (Museum, Kultur-
zentrum, Musikschule u.a.)

-- Touristische Einrichtungen und Maßnahmen
-- Freizeit-, Kultur- und Tourismuseinrichtun-

gen in anderen Institutionen (Schule, Straf-
vollzug, Krankenhaus, Kirche, Universität
u.a.)

-- Einrichtungen der Freizeit-, Kultur- und Tou-
rismusadministration wie Freizeitamt, Ju-
gendamt, Freizeit- und Kulturreferat

-- Einrichtungen der Fort-, Weiter- und Ausbil-
dung in Freizeitpädagogik, Kulturarbeit,
Tourismuspädagogik

-- Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.

(4) Problemfeld: Didaktik und Methodik der Frei-
zeitpädagogik, Kulturarbeit und Tourismuswissen-
schaft

-- Freizeit, Kultur, Reisen und Lernen
-- Ziele und Aufgaben einer Freizeitpädagogik,

Kulturarbeit und Tourismuswissenschaft
-- Hauptinhalte der Freizeit wie Kommunikati-

on, Rekreation, kulturelles/politisches Enga-
gement

-- Struktur von Freizeit-, Kultur- und Touris-
musangeboten, Angebots- und Programm-
analysen

-- Strukturierung von Lernangeboten im Frei-
zeit-, Kultur- und Tourismusbereich.

(5) Problemfeld: Spezielle Handlungskompetenzen
im Bereich von Freizeitpädagogik,  Kulturarbeit und
Tourismuswissenschaft

-- Fähigkeit zur Kommunikation und Interakti-
on im Bereich von Freizeit, Kultur und Tou-
rismus

-- Fähigkeit zur Analyse und Innovation in be-
zug auf freizeitrelevante sowie soziokulturelle
und tourismusorientierte Strukturen

-- Fähigkeit, angemessene Methoden (wie Frei-
zeitberatung, sozio-kulturelle Animation und
Situationsarrangement) zu entwickeln und
einzusetzen

-- Fähigkeit zur Programmgestaltung, Ange-
botsplanung und Curriculumentwicklung im
Bereich von Freizeitpädagogik, Kulturarbeit
und Tourismuswissenschaft

-- Fähigkeit zur Umweltinterpretation
-- Fähigkeit zur Administration und zum politi-

schen Handeln in bezug auf Freizeit, Kultur
und Tourismus

-- Fähigkeit zur Planung und juristischen Absi-
cherung von Freizeit-, Kultur- und Touris-
musangeboten

-- Fähigkeit zur Evaluation von Maßnahmen der
Freizeitpädagogik, Kulturarbeit und Touris-
muswissenschaft.
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§ 23§ 23§ 23§ 23
StudienrichtungStudienrichtungStudienrichtungStudienrichtung

"Interkulturelle Bildung/ "Interkulturelle Bildung/ "Interkulturelle Bildung/ "Interkulturelle Bildung/ MigrationspädagogikMigrationspädagogikMigrationspädagogikMigrationspädagogik
und Kuund Kuund Kuund Kullllturarbeit"turarbeit"turarbeit"turarbeit"

(1) Diese Studienrichtung gliedert sich in vier Prob-
lemfelder. Für jedes Problemfeld sind Beispiele für
einzelne Teilgebiete bzw. Veranstaltungen angege-
ben.

(2) Problemfeld: Grundbegriffe, Forschungsmetho-
den und theoretische Konzepte der Interkulturellen
Bildung/Migrationspädagogik und Kulturarbeit.

-- Interkulturelle Bildung/ Migrationspädagogik
und Kulturarbeit im Zusammenhang mit Ö-
konomie, Politik, Ökologie, Ethik, Sozialem

-- Ziel und Normenprobleme im Bereich von
Interkultureller Bildung/ Migrationspädago-
gik und Kulturarbeit

-- Geschichte von Interkultureller Bildung/
Migrationspädagogik und Kulturarbeit

-- Theorien Interkultureller Bildung/ Migrati-
onspädagogik und Kulturarbeit

-- Zielgruppen im Bereich von Interkultureller
Bildung/ Migrationspädagogik und Kulturar-
beit

-- Interkulturelle Bildung/ Migrationspädagogik
und Kulturarbeit im Zusammenhang mit au-
ßerschulischen Erziehungs- und Bildungsan-
geboten

-- Konzepte der Kinder- und Jugendarbeit und
Erwachsenenbildung im Kontext von Inter-
kultureller Bildung/ Migrationspädagogik und
Kulturarbeit

-- Forschungsmethoden der Interkulturellen
Bildung/ Migrationspädagogik und Kulturar-
beit.

(3) Problemfeld: Praxisanalysen im Bereich der In-
terkulturellen Bildung/Migrationspädagogik und
Kulturarbeit

-- Freizeiteinrichtungen (Einrichtungen für Ta-
ges- und Abendfreizeit, Wochenende und
Urlaub)

-- Kulturelle Einrichtungen (Museum, Kultur-
zentrum, Musikschule u.a.)

-- Bereiche der Interkulturellen Bildung/
Migrationspädagogik und der Kulturarbeit in
anderen Institutionen (Schule, Strafvollzug,
Krankenhaus, Kirche, Universität u.a.)

-- Einrichtungen der Fort-, Weiter- und Ausbil-
dung im Bereich der Interkulturellen Bildung/
Migrationspädagogik und Kulturarbeit

-- Forschungseinrichtungen.

(4) Problemfeld: Didaktik und Methodik der Inter-
kulturellen Bildung/ Migrationspädagogik und Kul-
turarbeit

-- Ziele und Aufgaben einer Interkulturellen
Bildung/ Migrationspädagogik und Kulturar-
beit

-- Angebots- und Programmanalysen im Be-
reich Interkultureller Bildung/ Migrationspä-
dagogik und Kulturarbeit

-- Strukturierung von Lernangeboten im Be-
reich Interkultureller Bildung/ Migrationspä-
dagogik und Kulturarbeit.

(5) Problemfeld: Spezielle Handlungskompetenzen
im Bereich Interkultureller Bildung/ Migrationspä-
dagogik und Kulturarbeit

-- Fähigkeit zur Kommunikation und Interakti-
on im Bereich Interkultureller Bildung/
Migrationspädagogik und Kulturarbeit

-- Fähigkeit zur Analyse und Innovation in be-
zug auf relevante soziokulturelle Strukturen

-- Fähigkeit, angemessene Methoden Interkul-
tureller Bildung/Migrationspädagogik und
Kulturarbeit einzusetzen

-- Fähigkeit zur Programmgestaltung, Ange-
botsplanung und Curriculumentwicklung im
Bereich von Interkultureller Bil-
dung/Migrationspädagogik und Kulturarbeit

-- Fähigkeit zur Umweltinterpretation
-- Fähigkeit zur Administration und zum politi-

schen Handeln in bezug auf Interkulturelle
Bildung/ Migrationspädagogik und Kulturar-
beit

-- Fähigkeit zur Evaluation von Maßnahmen im
Bereich Interkultureller Bildung/ Migrati-
onspädagogik und Kulturarbeit

§ 24§ 24§ 24§ 24
Allgemeine Charakterisierung des StudienelemeAllgemeine Charakterisierung des StudienelemeAllgemeine Charakterisierung des StudienelemeAllgemeine Charakterisierung des Studienelemennnntestestestes

"Wahlpflichtfach""Wahlpflichtfach""Wahlpflichtfach""Wahlpflichtfach"

(1) Die Wahlpflichtfächer sollen einerseits mit wei-
teren Tätigkeitsfeldern für Pädagoginnen und Päda-
gogen vertraut machen, andererseits allgemeine
handlungsbezogene Kenntnisse, Methoden und
Fähigkeiten für die berufliche Praxis vermitteln.

(2) Es handelt sich hier um Kompetenzen, die in
unterschiedlichen pädagogischen Tätigkeitsfeldern
von Bedeutung sind. Deshalb gilt auch für die Wahl
eines dieser Fächer, dass sie exemplarisch verstan-
den werden muss. Die intensive Ausein-
andersetzung mit einer der genannten Grundqualifi-
kationen von Diplom-Pädagoginnen und Diplom-
Pädagogen soll nicht zu einer Vereinseitigung der
Ausbildung führen, sondern sie soll einer gezielten
beispielhaften Spezialisierung dienen. Es wird emp-
fohlen, neben dem schwerpunktmäßig gewählten
Wahlpflichtfach immer auch Kontakt zu einem
weiteren Wahlpflichtfach zu halten, indem dort
gezielt einige Veranstaltungen besucht werden.

§ 25§ 25§ 25§ 25
WahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfach

"Interkulturelle Erziehung und Bildungsarbeit"Interkulturelle Erziehung und Bildungsarbeit"Interkulturelle Erziehung und Bildungsarbeit"Interkulturelle Erziehung und Bildungsarbeit
im Nord-Süd-Konflikt"im Nord-Süd-Konflikt"im Nord-Süd-Konflikt"im Nord-Süd-Konflikt"

(1) Dieses Wahlpflichtfach soll im wesentlichen die
Kompetenzen vermitteln, Probleme des interkul-
turellen Zusammenlebens durch pädagogische Tä-
tigkeit zu bewältigen. Es gliedert sich in drei
Problemfelder. Für jedes Problemfeld sind Bei-
spiele für einzelne Teilgebiete bzw. Veranstaltun-
gen angegeben.

(2) Problemfeld: Interkulturelle Erziehung und Bil-
dungsarbeit im Nord-Süd-Konflikt im Zusammen-
hang von Entwicklung und Unterentwicklung

-- Soziale, politische und ökonomische Analyse
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länderspezifischer Bildungs- und Erziehungs-
systeme im Nord-Süd-Konflikt

-- Lehren und Lernen unter den Bedingungen
sozio-kulturellen Wandels.

(3) Problemfeld: Perzeption des Nord-Süd-Konflikts
in Bildung und Erziehung hochindustrialisierter
Länder
-- Darstellung des Nord-Süd-Konflikts in Lehr-

Lern-Medien und Kommunikationssystemen
sowie ihre Auswirkungen in Sozialisations-
prozessen.

(4) Problemfeld: Pädagogische Probleme interkul-
tureller Sozialisations- und Lernprozesse im Hinblick
auf Möglichkeiten sozialer Integration

-- Theoretische Ansätze der Analyse der Rand-
gruppensituation von Migrantinnen und
Migranten

-- Sozialisationshilfen für ausländische und Aus-
siedlerkinder und Jugendliche in Familie,
Schule und sozialer Umwelt

-- Bildungs- und Unterrichtsprobleme von
Schülerinnen und Schülern aus ausländischen
und Aussiedlerfamilien unter besonderer
Berücksichtigung multinationaler Bedingun-
gen

-- Integrationsprobleme von Jugendlichen aus
ausländischen und Aussiedlerfamilien beim
Übergang von der Schule in die Berufs- und
Arbeitswelt.

§ 26§ 26§ 26§ 26
WahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfach

"Bildungsplanung und Bildungsökonomie""Bildungsplanung und Bildungsökonomie""Bildungsplanung und Bildungsökonomie""Bildungsplanung und Bildungsökonomie"

(1) Dieses Wahlpflichtfach soll zum einen die analy-
tische Kompetenz vermitteln, pädagogisches Han-
deln in pädagogischen Institutionen im Verhältnis
zu seinen sozioökonomischen Voraussetzungen,
Bedingungen und Folgen kritisch zu reflektieren. Es
soll zum zweiten die berufliche Handlungs-
kompetenz vermitteln, bildungsplanerische Maß-
nahmen zu entwickeln, zu begründen, umzusetzen
und zu evaluieren. Das Wahlpflichtfach gliedert sich
in vier Problemfelder. Für jedes Problemfeld sind
Beispiele für einzelne Teilgebiete bzw. Veranstal-
tungen angegeben.

(2) Problemfeld: Grundfragen der Bildungsplanung
und Bildungsökonomie

1. Einführung in die Bildungsökonomie
-- Pädagogik und/oder Ökonomie
-- Funktionen des Bildungssystems
-- Geschichte der Bildungsökonomie
-- Bildung als ökonomisches Gut
-- Bildung als Konsum und/oder Investition
-- Bildungskosten und Bildungserträge
-- Bildung und Einkommensverteilung
-- Bildung und wirtschaftliche Entwicklung
-- Humankapitaltheorie und ihre Kritik
-- Bildung, Qualifikation und Arbeitsmarkt
-- Abstimmung von Bildungs- und Beschäf-

tigungssystem
-- Bildungsfinanzierung in der Bundesrepu-

blik Deutschland
-- Bildungsproduktion (Mikroökonomie des

Bildungswesens).
2. Einführung in die Bildungsplanung

-- Struktur des Bildungssystems der Bun-
desrepublik Deutschland

-- Institutionen der Bildungsplanung und
Bildungspolitik

-- Planungstheoretische Grundlagen der Bil-
dungsplanung

-- Qualifikationsnachfragegesteuerte Bil-
dungsplanung (Man-power-
Bedarfsansatz, MRA)

-- Politikgesteuerte Bildungsplanung (Social
Demand-Ansatz, SDA)

-- Bildungsnachfragegesteuerte Bildungs-
planung (Individual Demand-Ansatz, IDA)

-- Mengen-, Kosten- und Finanzplanung:
Bildungs-gesamt- und Bildungspartialpla-
nung

-- Restriktionen gesamtgesellschaftlicher
Bildungsplanung

-- Dezentrale Kontextsteuerung
-- Qualitative Mikroplanung
-- Bildungsplanung oder Bildungsmärkte.

(3) Problemfeld: Theoretische und methodische
Vertiefungen

-- Humankapitaltheorie und ihre Rivalen
-- Politische Ökonomie des Ausbildungssektors
-- Qualifikationsstrukturentwicklungen
-- Bildungsnachfragetheorien
-- Kosten und Finanzierung des Bildungssys-

tems
-- Finanzierungs- und Verteilungsprobleme des

Bildungssystems
-- Abstimmungsprobleme zwischen Bildungs-

und Beschäftigungssystem
-- Bildung, Ungleichheit, soziale Schicht und

Geschlecht
-- die Funktionsweise von Lehrerarbeitsmärkten
-- die Problematik des föderativen Bildungs-

staates.

(4) Problemfeld: Praktische Bildungsplanung
-- Institutionen und Organisationen der Bil-

dungsplanung und Bildungspolitik
-- Schulentwicklungsplanung
-- Bildungsgesamt- und Bildungspartialplanung
-- Methoden der praktischen Bildungsplanung
-- Bildungspolitik nach 1945
-- Bildungsplanung in anderen Ländern.

(5) Problemfeld: Spezialfragen der Bildungsplanung,
Bildungsökonomie und Bildungspolitik

-- im Hochschulbereich
-- in der beruflichen Bildung
-- in der Weiterbildung
-- im allgemeinbildenden Schulwesen
-- in anderen Ländern.

§ 27§ 27§ 27§ 27
WahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfach

"Pädagogische Diagnose und Beratung""Pädagogische Diagnose und Beratung""Pädagogische Diagnose und Beratung""Pädagogische Diagnose und Beratung"

(1) Dieses Wahlpflichtfach soll Kompetenzen ver-
mitteln, in pädagogisch relevanten einzelfall-, grup-
pen-, netzwerk- und institutionsorientierten Berei-
chen präventiv, kurativ und rehabilitativ ausgerich-
tetes Beratungshandeln vorzubereiten, durch-
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zuführen und nachzubereiten. Das Wahlpflichtfach
gliedert sich in drei Problemfelder. Für jedes Prob-
lemfeld sind Beispiele für einzelne Teilgebiete bzw.
Veranstaltungen angegeben.

(2) Problemfeld: Grundbegriffe und theoretische
Konzepte von Diagnose und Beratung

-- Theoretische Grundlagen von Diagnose und
Beratung; psychologische, pädagogische und
sozialpädagogische Beratungstheorien und -
konzepte

-- Historische Entwicklung im Beratungsbereich
-- Gesellschaftliche Bedingungen und Voraus-

setzungen von Diagnose- und Beratungspro-
zessen

-- Professionalisierung und Professionalisie-
rungskonzepte in Beratungsbereichen

-- Kritische Reflexion von Diagniose, Beratung,
Professionalisierung.

(3) Problemfeld: Tätigkeitsbereiche von Diagnose
und Beratung

-- Institutionelle Rahmenbedingungen von Di-
agnose- und Beratungsprozessen in speziel-
len Beratungsfeldern

-- Analyse von Beratungsmethoden in verschie-
denen Handlungsfeldern

-- Analyse von Methoden der Beratung mit
unterschiedlichen Zielgruppen

-- Praxiserkundungen, Praktika und Projekte im
Beratungsbereich.

(4) Problemfeld: Methoden und Handlungskompe-
tenzen pädagogischer Diagnose und Beratung

-- Pädagogische, sozialpädagogische und psy-
chologische Verfahren der Diagnostik (Beo-
bachtung, Exploration, Fallbesprechungen,
Gruppendiskussionen, Lebensweltanalyse
etc.)

-- Grundlegende Beratungsmethoden und Ba-
siskompetenzen (Gesprächsführung, Kom-
munikationskompetenz, Selbst- und Pro-
zessreflexion)

-- Spezielle Beratungsmethoden und Hand-
lungskompetenzen (Organisations- und In-
stitutionsberatung, Empowerment, Arbeit
mit Mediatoren, Selbsthilfe, Nutzung und I-
nitiierung von Netzwerken etc.)

-- Planung und Evaluation von Diagnose- und
Beratungsprozessen (Kriterien der Beratungs-
effektivität, Transparenz von Beratung, Ethik
und Beratung etc.).

§ 28§ 28§ 28§ 28
WahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfach

"Forschungsmethoden der Erziehungswisse"Forschungsmethoden der Erziehungswisse"Forschungsmethoden der Erziehungswisse"Forschungsmethoden der Erziehungswissennnnschaft"schaft"schaft"schaft"

(1) Dieses Wahlpflichtfach soll im wesentlichen die
Kompetenz vermitteln, pädagogisch relevante For-
schung zu betreiben. Es gliedert sich in drei Prob-
lemfelder. Für jedes Problemfeld sind Beispiele für
einzelne Teilgebiete bzw. Veranstaltungen angege-
ben.

(2) Problemfeld: Statistische Verfahren unter beson-
derer Berücksichtigung methodologischer Probleme

-- multivariate Analyseverfahren

-- nichtparametrische Verfahren
-- Programme und Programmpakete der EDV

(z.B. SPSS)
-- Grundfragen der Bildungs- und Sozialstatistik
-- Sekundäranalysen empirischer Untersuchun-

gen
- Modellbildung pädagogischer Prozesse.

(3) Problemfeld: Spezielle Verfahren der Datenerhe-
bung und -transformation

-- Planung und Auswertung komplexer Unter-
suchungen (z.B. quasi-experimentelle Ver-
suchspläne)

-- Probleme und spezielle Formen des Inter-
views, der Beobachtung etc.

-- Konstruktion sozialer Indikatoren
-- Mess- und Skalierungsverfahren
-- Konstruktionsprinzipien von Verfahren der

pädagogischen Diagnostik (z.B. Theorie und
Entwicklung von Leistungs- und Fähigkeits-
tests).

(4) Problemfeld: Komplexe Verfahren des for-
schungsmethodischen Zugangs zu pädagogischen
Handlungsfeldern

- Analyse verbaler Kommunikation unter beson-
derer Berücksichtigung hermeneutischer Ver-
fahren

- Inhalts- und Dokumentenanalyse
- Evaluierungsforschung (z.B. Curriculum- und
Unterrichtsevaluation)

- Planung, Instrumentenentwicklung, Erfah-
rungs- und Datenanalyse in Handlungsfor-
schungsprojekten

- neuere Ergebnisse der Methodenkritik (z.B.
zum Verhältnis von qualitativen und quantita-
tiven Verfahren).

§ 29§ 29§ 29§ 29
WahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfach

"Medienpädagogik""Medienpädagogik""Medienpädagogik""Medienpädagogik"

(1) Dieses Wahlpflichtfach soll im Wesentlichen die
Kompetenz vermitteln, Medien sachangemessen
und adressatenbezogen einzusetzen. Es gliedert sich
in drei Problemfelder. Für jedes Problemfeld sind
Beispiele für einzelne Teilgebiete bzw. Veranstal-
tungen angegeben.

(2) Problemfeld: Medienpädagogik und ihre unter-
schiedlichen Aufgaben und Tätigkeitsfelder

-- Einführung in die Medienpädagogik und ihre
medienwissenschaftlichen Grundlagen

-- Lernen durch Medien und Unterrichtstech-
nologien

-- Medien, Didaktik, Fachdidaktik: Anwen-
dungsbereiche, Einsatzmöglichkeiten

- Öffentlichkeit, politische Bildung und Me-
dieneinsatz

-- Medienkommunikation: Geschichte, Me-
dienvielfalt, Wirkungen, medienpädagogi-
sche Konzepte

-- Arbeitsplätze/Einsatzmöglichkeiten für Me-
dienpädagoginnen und -pädagogen.

(3) Problemfeld: Theorien und Konzepte der Me-
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dienpädagogik
-- Geschichte und Konzepte der Medienpäda-

gogik
-- Beiträge der Kommunikationswissenschaften

zur Medienpädagogik
-- Medientheorien (im Zusammenhang mit

Kommunikations-, Gesellschafts- und Lern-
theorien) als Orientierungsrahmen medien-
pädagogischer Konzepte

-- Medientheorien, Lerntheorien und ihre me-
dienpädagogische Verarbeitung

-- Beschreibung und Analyse unterschiedlicher
Medienorte und Medienwelten (z.B. Familie,
Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, Frei-
zeitbereich)

-- Sozialpsychologisch orientierte Medienwir-
kungsforschung und die Bedeutung ihrer Er-
gebnisse für die Medienpädagogik

-- Kinder- und Jugendfilme und andere Genres
als Gegenstand pädagogischer Auseinander-
setzung; Einsatzmöglichkeiten.

(4) Problemfeld: Medienpädagogik als Medienpraxis
-- Einführung in die Bedienung unterschiedli-

cher handhabbarer Medien
-- Training im Planen, Erstellen und Veröffentli-

chen von Medienprodukten (Medienwork-
shops) mit audiovisuellen, Audio- und Print-
medien

-- Übersicht über Medienangebote (Apparate,
Filme, Video-Bänder, CD-Roms etc.), Ver-
leihstellen, Organisationshilfen

-- Praktikum/Volontariat in Medieninstitutio-
nen (z.B. Rundfunk, Fernsehen, Bildstellen
und Medienzentren, Zeitungsredaktionen,
Verlagen, Musikstudios, Produktionsfirmen,
medienpädagogischen Organisationen).

§ 30§ 30§ 30§ 30
WahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfachWahlpflichtfach

"Informatik im Bildungs- und Sozialwesen""Informatik im Bildungs- und Sozialwesen""Informatik im Bildungs- und Sozialwesen""Informatik im Bildungs- und Sozialwesen"

(1) Dieses Wahlpflichtfach soll im wesentlichen die
Kompetenz vermitteln, für fachspezifische pädagogi-
sche Aufgaben vorhandene Rechnersysteme und
ihre Software zu nutzen, zu evaluieren und aus der
Sicht der Pädagogik heraus kritisch zu beurteilen
sowie Methoden der Informatik für pädagogische
Problemlösungen anzuwenden. Es gliedert sich in
fünf Problemfelder. Für jedes Problemfeld sind Bei-
spiele für einzelne Teilgebiete bzw. Veranstaltungen
angegeben.

(2) Problemfeld: Grundlagen der Informatik für
Pädagoginnen und Pädagogen

-- Einführung in die Grundlagen der EDV
-- Einführung in die Programmierung

(3) Problemfeld: Standard-Anwendungen in päda-
gogischen Aufgabenbereichen

-- Statistische Analysesysteme in der empirisch-
pädagogischen Forschung

-- Pädagogische Wissensrepräsentation in Ex-
pertensystemen

-- Simulationssysteme im Bildungswesen

(4) Problemfeld: Informatik in schulischen und au-

ßerschulischen Lehr- und Lernprozessen
-- Computer-Pädagogik: Der Rechner als Un-

terrichtsgegenstand, als Tutor, als Tutee, als
Werkzeug und als Medium

-- Konzipierung und Evaluation von Lernpro-
grammen (teachware).

(5) Problemfeld: Informatik in Erziehungs-, Bera-
tungs- und Bildungseinrichtungen

-- Datenbank- und Informationssysteme und
ihre pädagogischen Aspekte

-- Angewandte Planungs- und Entscheidungs-
systeme in pädagogischen Institutionen.

(6) Problemfeld: Informatik und Gesellschaft
-- Sozialverträglichkeit neuer Informations- und

Kommunikationstechniken
-- Das Bildungswesen im Spannungsfeld zwi-

schen der Vermittlung von EDV-Kenntnissen
und kritischer Reflexion

-- Auswirkungen und Gestaltungsmöglichkeiten
der Informationstechnologie in der allgemei-
nen und beruflichen Bildung.

§ 31§ 31§ 31§ 31
Allgemeine Charakterisierung des StudienelAllgemeine Charakterisierung des StudienelAllgemeine Charakterisierung des StudienelAllgemeine Charakterisierung des Studieneleeeementesmentesmentesmentes

"Nebenfach""Nebenfach""Nebenfach""Nebenfach"

(1) Das Studium der Fächer Psychologie und Sozio-
logie dient dazu, die Art und Weise des spezifischen
theoretischen und empirischen Zugangs dieser
wichtigsten Nachbardisziplinen der Erziehungswis-
senschaft zu vermitteln. Die Studierenden sollen
dabei besonders einen Überblick über die vorherr-
schenden Theorien und Methoden der Psycholo-
gie/Soziologie erhalten und beispielhaft einige
wichtige Forschungsbereiche mit ihren Ergebnissen
vorgestellt bekommen. Sie sollen die Fähigkeit ent-
wickeln können, Tatbestände und Probleme in ihrer
zukünftigen Tätigkeit in psychologischen bzw. so-
ziologischen Dimensionen analysieren und diagnos-
tizieren zu können.

(2) Das Lehrangebot wird von den Fakultäten für
Psychologie und Sportwissenschaft und für Soziolo-
gie gestaltet.

§ 32§ 32§ 32§ 32
Nebenfach "Psychologie"Nebenfach "Psychologie"Nebenfach "Psychologie"Nebenfach "Psychologie"

(1) Dieses Nebenfach gliedert sich in vier Problem-
felder. Für jedes Problemfeld werden Beispiele für
einzelne Teilgebiete angegeben, aus denen im indi-
viduellen Studiengang eine Auswahl getroffen wer-
den kann. In jedem Falle sollte am Beginn des Ne-
benfachstudiums Psychologie eine als solche er-
klärte Einführungsveranstaltung in die Psychologie
als Wissenschaft vom menschlichen Erleben und
Verhalten besucht werden. Weiterhin wird emp-
fohlen, alle Problemfelder angemessen zu berück-
sichtigen.

(2) Problemfeld: Grundbegriffe und theoretische
Konzepte der PsychologieIn diesem Bereich geht es
darum, die Grundbegriffe und die unterschiedlichen
theoretischen Ansätze der Psychologie im Überblick
kennen zu lernen, um ihre Relevanz für Fragestel-
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lungen pädagogischer Theorie, Strategie und Praxis
einschätzen zu lernen. Dabei sollte dieser Bereich
vor allem auch die Prinzipien der Psychologie als
empirischer Wissenschaft verdeutlichen, um Einblick
in die Zusammenhänge zwischen den Teilbereichen
der Psychologie zu gewinnen.

-- Grundbegriffe der Psychologie
-- Theorien zur Persönlichkeit
-- Forschungs- und Untersuchungsmethoden
-- Wahrnehmung, Kognition, Denkprozesse
-- Intelligenz und Begabung
-- Lernen/Gedächtnis
-- Motivation und Konflikte.

(3) Problemfeld: Entwicklungspsychologie
Nach einem allgemeinen Überblick über die ver-
schiedenen Determinanten und Prozesse der indivi-
duellen Entwicklung des Menschen soll ein vertief-
tes Studium spezifischer Themen und Bereiche der
Entwicklung angestrebt werden.

-- Entwicklungspsychologische Modellvorstel-
lungen

-- Psychologische Sozialisationstheorien
-- Psychologie des menschlichen Lebenslaufs
-- Entwicklung in spezifischen Altersstufen
-- Entwicklung spezifischer Funktionen und

Bereiche (z.B. Kognition, Einstellungen, Sozi-
alverhalten).

(4) Problemfeld: Sozialpsychologie
Die Sozialpsychologie betrachtet menschliches Erle-
ben und Handeln unter dem Aspekt interaktiver und
gesellschaftlicher Bedingtheit.

-- Soziale Wahrnehmung
-- Soziale Motivation
-- Einstellungen und Vorurteile
-- Psychologie der Kommunikation und der so-

zialen Interaktion
-- Theorie der Gruppenprozesse und Gruppen-

strukturen
-- Psychologische Rollenkonzepte
-- Psychologie aggressiven Verhaltens.

(5) Problemfeld: Pädagogische Psychologie
In diesem Problemfeld sollte eine Auseinanderset-
zung mit psychologischen Theorien erfolgen, die
grundlegend sind für die bei pädagogischem Han-
deln zu entwickelnden Zielvorstellungen und für die
theoretische Ableitung, Planung und Durchführung
pädagogischer Maßnahmen im Blick auf die interne
und externe Kommunikations- und Interaktionsdy-
namik bei den an pädagogischen Situationen betei-
ligten Personen.

-- Psychologie von Lehrenden: Rolle, Persön-
lichkeit, Einstellung,

-- Psychologie pädagogischer Interaktion
-- Psychologische Prozesse in Erziehung und

Unterricht/ Beurteilung von Schülerinnen
und Schülern

-- Kognitive und motivationale Prozesse bei
Lernenden

-- Verhaltens- und Lernstörungen
-- Psychodiagnostische Verfahren im pädagogi-

schen Bereich

§ 33§ 33§ 33§ 33
Nebenfach "Soziologie"Nebenfach "Soziologie"Nebenfach "Soziologie"Nebenfach "Soziologie"

(1) Dieses Nebenfach gliedert sich im Grundstudium
in vier, im Hauptstudium in drei Problemfelder. Aus
jedem dieser Problemfelder soll mindestens eine
Veranstaltung besucht werden. Der im Grund- wie
im Hauptstudium geforderte Leistungsnachweis
kann in jedem Problemfeld erworben werden.

(2) Problemfeld 1 des Grundstudiums: "Grundbeg-
riffe und Theorien der Soziologie"
In diesem Bereich geht es um eine Einführung in das
soziologische Denken in einem Überblick über die
in den meisten soziologischen Ansätzen benutzten
zentralen Konzepte und um einen weiterführenden
Überblick über die wichtigen Theorierichtungen in
der Soziologie.

(3) Problemfeld 2 des Grundstudiums: "Sozialstruk-
turanalyse"
Hier wird die Sozialstruktur der Bundesrepublik
Deutschland im internationalen und historischen
Vergleich behandelt. Neben der Einführung in The-
orien und Methoden der Sozialstrukturanalyse wer-
den zentrale gesellschaftliche Strukturen, Prozesse
und Probleme und deren politische Dimensionen
analysiert, so dass strukturelle Zusammenhänge
ebenso wie historische Besonderheiten für die Stu-
dierenden erkennbar werden.

(4) Problemfeld 3 des Grundstudiums: "Spezielle
Soziologien"
In diesem Bereich erhalten die Studierenden die
Gelegenheit, sich in einzelne Spezialgebiete der
Soziologie einzuarbeiten. Die Veranstaltungen die-
nen insbesondere dazu, die Verwendung soziologi-
scher Theorien und Konzepte bei der Analyse sozi-
aler Wirklichkeit zu üben. Der vorherige Besuch von
Veranstaltungen aus dem Problemfeld "Grundbeg-
riffe und Theorien der Soziologie" wird empfohlen.

(5) Problemfeld 4 des Grundstudiums: "Studien-
schwerpunkte"
Die Fakultät für Soziologie bietet im Grund- und
Hauptstudium sogenannte Studienschwerpunkte an,
die die Funktion eines Nebenfachstudiums erfüllen
und Gelegenheit geben sollen, sich mit Denkweisen
und theoretischen Beständen von sozial-
wissenschaftlich relevanten Fachgebieten vertraut zu
machen. Von diesen Studienschwerpunkten können
die von der Fakultät für Soziologie angebotenen
Studienschwerpunkte (zur Zeit Frauenforschung,
Politikwissenschaft, Sozialpolitik, Sozialan-
thropologie und Bevölkerungswissenschaft) gewählt
werden.

(6) Problemfeld 1 des Hauptstudiums: "Allgemeine
Soziologie"

Die Veranstaltungen dieses Problemfeldes führen
das Studium der Allgemeinen Soziologie aus dem
Problemfeld 1 wie des Problemfeldes 2 des Grund-
studiums im Hauptstudium fort. Das Angebot glie-
dert sich in drei Themenbereiche:

-- Interaktion, Organisation, Gesellschaft: The-
orien der Soziologie;
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-- Interdisziplinäre und kulturelle Einbettung
der soziologischen Theorie;

-- Funktionssysteme, Selbstbeschreibungen und
Kultur.

(7) Problemfeld 2 des Hauptstudiums: "Praxis-
schwerpunkte"
Die Fakultät für Soziologie bietet gegenwärtig in
fünf Praxisschwerpunkten Veranstaltungen an, von
denen einer gewählt werden kann. Es handelt sich
um die Praxisschwerpunkte:

-- Soziale Probleme und Problemintervention
-- Entwicklungsplanung und -politik
-- Öffentliche Verwaltung
-- Organisations- und Personalwesen
-- Wissenschafts- und Technologiepolitik.

Das Lehrangebot der Praxisschwerpunkte vermittelt
Beschreibung und Analyse des spezifischen Praxis-
feldes, der typischen Aufgabenstellungen und
Problemlösungen sowie der Anwendungsmöglich-
keiten sozialwissenschaftlichen Wissens. Dieses
Problemfeld bietet ebenfalls eine Fortsetzung des
Problemfeldes 2 aus dem Grundstudium.

(8) Problemfeld 3 des Hauptstudiums: "Studien-
schwerpunkte"
Fortsetzung des Angebots im Problemfeld 4 des
Grundstudiums.

§ 34§ 34§ 34§ 34
StudienelementeStudienelementeStudienelementeStudienelemente

"Lehrveranstaltung zum Praktikum","Lehrveranstaltung zum Praktikum","Lehrveranstaltung zum Praktikum","Lehrveranstaltung zum Praktikum",
"Lehrveranstaltung zum Praxissemester""Lehrveranstaltung zum Praxissemester""Lehrveranstaltung zum Praxissemester""Lehrveranstaltung zum Praxissemester"

(1) Die Lehrveranstaltungen zum Praktikum im
Grundstudium und zum Praxissemester im Haupt-
studium bereiten auf die Praxis vor, begleiten sie
und werten sie aus (vgl. Abschnitt IV).

(2) Das Praktikum im Grund- und das Praxissemes-
ter im Hauptstudium werden jeweils mit einem
Bericht abgeschlossen, der die Erfahrungen im Pra-
xisfeld reflektiert und aufarbeitet (Praktikumsbe-
richt). Die Leistungsnachweise aus den Lehrver-
anstaltungen zum Praktikum und zum Praxissemes-
ter setzen die Annahme der Praktikumsberichte
durch die jeweils Veranstaltenden voraus (vgl. § 10).

§ 35§ 35§ 35§ 35
StudienelementStudienelementStudienelementStudienelement
"Zusatzfach""Zusatzfach""Zusatzfach""Zusatzfach"

Als Zusatzfach können alle Fächer gewählt werden,
die sich sinnvoll mit dem Diplomstudiengang Erzie-
hungswissenschaft kombinieren lassen. Ebenso
können als Zusatzfach Teile dieses Studiengangs
gewählt werden. Für das Zusatzfach stehen - wenn
ein solches gewählt wird - die 16 SWS des Wahlbe-
reichs zur Verfügung; die Studienleistungen entspre-
chen denen des Wahlpflichtfaches (zwei Leistungs-
nachweise).

§ 36§ 36§ 36§ 36
StudienelementStudienelementStudienelementStudienelement
"Diplomarbeit""Diplomarbeit""Diplomarbeit""Diplomarbeit"

(1) Die Diplomarbeit wird als ein eigenes Studien-
element aufgeführt, obgleich sie formal gesehen den
Abschluss des Studiums darstellt und innerhalb des
Diplomprüfungsverfahrens angefertigt wird. Auf
diese Weise soll deutlich werden, dass Themenfin-
dung und Anfertigung der Diplomarbeit selbst noch
Lernprozesse darstellen. Die Diplomarbeit soll zei-
gen, dass die Studierenden in der Lage sind, ein
selbstgewähltes Thema nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten. Das Thema der Arbeit
kann aus allen erziehungswissenschaftlichen Stu-
dienelementen des Hauptstudiums stammen, sollte
jedoch einen Bezug zu einem pädagogischen Tätig-
keitsfeld haben.

(2) Mit der Diplomarbeit soll im neunten Semester
begonnen werden.

(3) Der Richtwert für den Umfang der Diplomarbeit
beträgt 100 Seiten. Bei Gruppenarbeiten erhöht sich
der Richtwert um 50 Seiten pro Gruppenmitglied.

(4) Der Diplomarbeit ist eine Versicherung der Stu-
dierenden beizufügen, dass sie die Arbeit – bei einer
Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten
Anteil an der Arbeit – selbstständig verfasst haben
und keine anderen als die angegebenen Quellen
und Hilfsmittel benutzt wurden sowie Zitate kennt-
lich gemacht sind.

(5) Darüber hinaus ist die schriftliche Leistung in
elektronischer Form vorzuhalten, um eine Überprü-
fung der eigenen Urheberschaft der Arbeit der Stu-
dierenden zu ermöglichen. Es kann verlangt werden,
die Arbeit in elektronischer Form einzureichen. Die
Studierenden sind darauf hinzuweisen, dass die
elektronische Version anonymisiert abgegeben wer-
den kann.

VI. SchlussbestimmungenVI. SchlussbestimmungenVI. SchlussbestimmungenVI. Schlussbestimmungen

§ 37§ 37§ 37§ 37
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Studienordnung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung im Verkündungsblatt der Universität
Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen -  in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Studienordnung vom 27. Feb-
ruar 1998 (Verkündungsblatt der Universität Biele-
feld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 27 Nr. 8 S.
51) außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Fa-
kultätskonferenz der Fakultät für Erziehungswissen-
schaft der Universität Bielefeld vom 23. Januar, 05.
März und 02. Juli 2008.

Bielefeld, den 15. August 2008

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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AnhangAnhangAnhangAnhang
StudienplanStudienplanStudienplanStudienplan
Dieser Studienplan stellt ein unverbindliches Modell für einen sinnvollen Aufbau des Studiums dar. Das gilt
auch für die zeitliche Platzierung des Praktikums und des Praxissemesters. Gleichzeitig weist er die Zeitpunkte
aus, die eine Inanspruchnahme des Freiversuchs (§10 der Prüfungsordnung) ermöglichen. Der Studienplan soll
eine Hilfe für die individuelle Studienverlaufsplanung bieten. Das Studium umfasst im Pflicht-,  wahlpflicht- und
Wahlbereich 70 SWS im Grundstudium und 72 SWS im Hauptstudium.

GrundstudiumGrundstudiumGrundstudiumGrundstudium
1. Semester:

Einführungsveranstaltung (mit Tutorium) 8 SWS
Erziehungswissenschaft 4 SWS
Nebenfach 4 SWS
Wahlbereich 2 SWS

18 SWS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Semester:

Erziehungswissenschaft 4 SWS
Forschungsmethoden 4 SWS
Studienrichtungen 2 SWS
Nebenfach 4 SWS
Vertiefung eines Studienelementes 2 SWS
Wahlbereich 2 SWS

18 SWS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Semester:

Erziehungswissenschaft 6 SWS
Forschungsmethoden 4 SWS
Studienrichtungen 6 SWS
Seminar zum Praktikum 2 SWS

18 SWS

Vordiplom:Vordiplom:Vordiplom:Vordiplom:
1. Fachprüfung:
Schriftliche Hausarbeit (nur in Erziehungswissenschaft, nicht im Nebenfach möglich)

PraktikumPraktikumPraktikumPraktikum (8 Wochen)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Semester:

Erziehungswissenschaft   2 SWS
Studienrichtungen   4 SWS
Vertiefung eines Studienelementes   2 SWS
Nebenfach   4 SWS
Wahlbereich   4 SWS

16 SWS
Summe: 70 SWS
Vordiplom:Vordiplom:Vordiplom:Vordiplom:

2. und 3. Fachprüfung:
Mündliche Prüfung in Erziehungswissenschaft und im Nebenfach; möglichst Kollegialprüfung.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HauptstudiumHauptstudiumHauptstudiumHauptstudium
5. Semester:

Erziehungswissenschaft 4 SWS
Studienrichtung 4 SWS
Wahlpflichtfach 4 SWS
Wahlbereich 4 SWS
Nebenfach 2 SWS

18 SWS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Semester:

Praxissemester
das Praxissemester integrierende Lehrveranstaltung 2 SWS

2 SWS
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7. Semester:
Erziehungswissenschaft 2 SWS
Studienrichtung 4 SWS
Wahlpflichtfach 4 SWS
Wahlbereich 4 SWS
Nebenfach 4 SWS

18 SWS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Semester:

Erziehungswissenschaft 4 SWS
Studienrichtung 4 SWS
Wahlpflichtfach 4 SWS
Nebenfach 4 SWS

16 SWS
Diplom:Diplom:Diplom:Diplom:

Erste mündliche Prüfung (z.B. im Nebenfach)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Semester:

Erziehungswissenschaft 2 SWS
Wahlpflichtfach 4 SWS
Wahlbereich 4 SWS

10 SWS
Im Laufe des 9. Semesters sollte mit der DiplomaDiplomaDiplomaDiplomarrrrbeitbeitbeitbeit begonnen werden.
(Bearbeitungszeit 4 Monate, bei empirischen Arbeiten 6 Monate)

Diplom: Diplom: Diplom: Diplom: Klausurarbeit (z.B. im WPF)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Semester:

Erziehungswissenschaft 2 SWS
Studienrichtung 4 SWS
Vertiefung eines Studienelementes 2 SWS

8 SWS
Summe:Summe:Summe:Summe: 72 SWS72 SWS72 SWS72 SWS

Diplom:Diplom:Diplom:Diplom:
Zweite und dritte mündliche Prüfung (z.B. Erziehungswissenschaft und Studienrichtung); möglichst Kollegial-
prüfung


